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Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Verpflichtungsgesetzes und zur Än-

derung des Europäische-Staatsanwaltschaft-Gesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs eines Gesetzes 

zur Modernisierung des Verpflichtungsgesetzes. Nach Beteiligung unserer Mitglieder neh-

men wir zu dem Entwurf wie folgt Stellung: 

 

Es ist im Grundsatz zu begrüßen, dass eine Verpflichtung künftig auch per zeitgleicher Bild- 

und Tonübertragung möglich sein soll. 

 

Soweit der Entwurf die elektronische Niederschrift aber an das Formerfordernis „qualifizierte 

elektronische Signatur“ koppelt, setzt er auf ein Verfahren, dass bislang in der Praxis noch 

wenig verbreitet ist. Das gefährdet die selbst gesteckten Ziele der Beschleunigung, Vereinfa-

chung und Flexibilisierung. Daher geben wir zu Bedenken, ob das Erfordernis der qualifizier-

ten elektronischen Signatur in § 1 Abs. 3 Satz 4 und Satz 5 VerpflG-E durch andere Instru-

mente wie die fortgeschrittene elektronische Signatur bzw. ein fortgeschrittenes elektroni-

sches Siegel gem. § 9a Abs. 6 des Onlinezugangsgesetzes ergänzt werden kann.  

 

Auch im Lichte der Föderalen Modernisierungsagenda (II. „Abbau und Modernisierung von 

Formerfordernissen“ – Maßnahme Nr. 40: „Generelle Ersetzung der Schriftform durch die 

Textform“) besteht ein deutlicher Widerspruch, wenn für ein zu digitalisierendes Verfahren 

ausgerechnet die strengste elektronische Form verlangt wird. Wir sehen zwar die Notwendig-

keit, dass eine Form der Identifikation notwendig ist. Für eine echte Erleichterung zugunsten 

von Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern müssen die vorgesehenen Formerfordernisse 
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daher spürbar gelockert werden; andernfalls verfehlt der Entwurf seine Modernisierungs- und 

Beschleunigungsziele. Zugleich muss der Verbreitungsgrad entsprechender Instrumente er-

höht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 
 

Dr. Ritgen 

 


